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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Der 27. September hat auch die GBZ-Aktivitäten arg unterbrochen. Wir waren 

gerade daran, den GBZ-Apéro vorzubereiten, als die Wahnsinnstat geschah. Mit 

Monika Hutter haben wir dabei eine Kollegin verloren, die uns über viele Jahre 

zur Seite gestanden ist. 1994 als SP-Kantonsrätin und dann 2000 als Regierungs-

rätin stand sie uns als 1. Mai-Rednerin zur Verfügung, aber auch als Teilnehme-

rin war sie an jeder 1. Mai-Kundgebung dabei. Bereits als Regierungsratskandi-

datin hat sie 1998 am GBZ-Apéro mit den Kollegen Regierungsräten teilge-

nommen. 1999 war sie dann wegen eines Unfalls daran verhindert, letztes Jahr 

war sie aber dabei und nahm engagiert an der Diskussion teil. Monika wird uns 

im Kampf für eine gerechtere Welt fehlen. 

 

Trotz diesem schmerzlichen Verlust und dem Leid, das diese Wahnsinnstat ver-

ursacht hat, sind wir dankbar darüber, dass unser Landammann Hanspeter Uster 

überlebt hat. Die physische Wunde ist fast geheilt, die innere Verletzung wird 

jedoch bleiben. Wir hoffen, dass er trotzdem den Elan findet, sein soziales Enga-

gement weiterzuführen. Er ist noch ein Jahr Landammann - ein entscheidendes 

Jahr nach dem 27. September. Der Kanton Zug muss gerechter, lebenswerter und 

menschlicher werden - nicht nur für jene, die viel Geld haben. Unser Landam-

mann wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten können und wir werden ihn da-

bei unterstützen. 

 

Mit kollegialen Grüssen 

Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

2. Dezember 2001: Abstimmungen 
 

Zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 2. Dezember empfiehlt der SGB: 

Kapitalgewinnsteuer:   Ja 

Schuldenbremse:    Nein 

Energie statt Arbeit besteuern:   Stimmfreigabe 

Schweiz ohne Armee:   Stimmfreigabe 

Ziviler Friedensdienst:   Ja 
 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-
schaften informiert sein sollten. 
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Diese GBZ- Stellungnahme ist in der nZZ vom 28.9.01 und in der ZW vom 3.10.01. 

 

Nein zur Verlängerung der Ladenöffnungszeiten 
An seiner gestrigen Vorstandssitzung hat der Zuger Gewerkschaftsbund enttäuscht festge-

stellt, dass der Kantonsrat die Ladenöffnungszeiten wieder liberalisieren will. Das ist eine 

regelrechte Zwängerei, denn im November 1997 haben die Stimmberechtigten klar und deut-

lich Nein zu einer solchen Verlängerung gesagt. Trotzdem sind bereits 1999 die Öffnungszei-

ten an öffentlichen Ruhetagen liberalisiert worden. Nun soll das Gesetz wieder geändert wer-

den. Die kantonsrätliche Kommission schlägt eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten 

vor, die weit über das hinausgeht, was 1997 vom Volk bachab geschickt worden ist. 

Inzwischen sind auf schweizerischer Ebene einige Grossverteiler so unter Druck der Gewerk-

schaften gekommen, dass sie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen (v.a. was die tiefen 

Löhne betrifft) realisieren müssen. Dies wird sich auch auf die Zuger Arbeitsverhältnisse po-

sitiv auswirken. Ungenügend bleibt jedoch die Regelung der Arbeitsbedingungen des gesam-

ten Verkaufspersonals. Dringend nötig ist in dieser Branche ein allgemeinverbindlicher Ge-

samtarbeitsvertrag (GAV), der Löhne, Arbeitszeit, Zulagen und Mitspracherechte bei der 

Stundenplangestaltung regelt. Wir erwarten von jenen Politikerinnen und Politikern, die für 

eine Liberalisierung sind, dass sie sich genauso für die Verbesserungen der Arbeitsbedingun-

gen des Personals einsetzen. Das Arbeitsgesetz ist zur Regelung der Arbeitsbedingungen völ-

lig ungenügend. Der GBZ bleibt bei seiner Meinung: Ohne GAV-Schutz für das Verkaufsper-

sonals dürfen die Ladenöffnungszeiten nicht verlängert werden. 

Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 

 

**************** 

 

Der VPOD war aktiv an der Aushandlung eines neuen GAV für die Zuger Spitäler. Der Be-

richt aus der ZP vom 10. Juli 2001. 
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Für DAS BULLETIN 2 / Juli 2001 hat Bruno Bollinger folgende Beitrag geschrieben. 

 

Gedanken zur Schliessung der Lego Baar: 

Mitwirkung der Arbeitenden und Rolle der Gewerkschaften 

Von der Redaktion hatten wir den Auftrag, ein Interview mit Lego-Arbeitenden zu machen. 

Nach der Zusicherung keine Namen zu nennen, fanden wir Direktbetroffene, die dazu bereit 

gewesen wären. Direktbetroffene, die für anfangs Juli - die Lego "Neuhof" schliesst auf Ende 

Juni - noch keine Stelle hatten und sich darüber ärgern, dass sie gezwungen werden, bei der 

Job-Börse Kurse zu besuchen, die ihnen nicht viel bringen. Unqualifizierte, die Schicht arbei-

ten und mit der Schichtzulage auf einen besseren Lohn kommen (die Zulagen können bis zu 

einem Viertel des Lohnes ausmachen). Dann bekamen einige von ihnen das Angebot, tempo-

rär zur Lego-Willisau zu gehen: Zum gleichen Lohn und mit einer Wegentschädigung. Darauf 

sagten wir das Interview ab, denn sie hätten sich nicht mehr getraut, ihre Meinung zu sagen. 

An Stelle des Interview nützen wir nun aber die Gelegenheit, um aus gewerkschaftlicher Sicht 

einige Überlegungen zum Fall Lego zu machen. 

Gute GAV nur mit Gewerkschaften 

Die Lego-Verantwortlichen beteuern immer wieder, sie seien soziale Arbeitgeber und sie gin-

gen fair mit ihren Leuten um. Ein sozialer Arbeitgeber behandelt aber seine Mitarbeitenden 

als mündige Menschen und scheut sich nicht, mit einer Personalvertretung und den Gewerk-

schaften zusammenzuarbeiten. Im Fall einer Betriebsschliessung bedeutet dies, dass die Di-

rektbetroffenen bei der Ausarbeitung eines Sozialplans einbezogen werden. Bei der Lego war 

dies nicht der Fall. Der Lego-Sozialplan ist sehr restriktiv formuliert. Nicht alle Lego-

Arbeitenden, die von der Schliessung der Baarer-Werke betroffen sind, haben das Recht auf 

eine Abgangsentschädigung. Die Lego-Verantwortlichen versichern zwar, dass sie grosszügig 

damit umgehen werden. Was passiert aber, wenn jemand sich weigert, nach Willisau zu ge-

hen? Das gleiche gilt für die Durchhalteprämie für jene, die bis zum Schluss ihre Arbeit aus-

führen. Solche wichtige Elemente eines Sozialplanes müssen klar als Anspruch für alle defi-

niert werden und dürfen nicht vom Wohlwollen der Arbeitgeber abhängig sein. Denn es ist 

nicht mehr als Recht, dass der bisherige Einsatz aller belohnt wird. Schliesslich können die 

Arbeitenden nichts dafür, dass gut funktionierende Fabriken aus kurzsichtigen Profitinteres-

sen heraus geschlossen werden. 

Eine gesetzliche Pflicht für einen Sozialplan gibt es zwar nicht. Die Lego hat auch keinen 

Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der die Arbeitsbedingungen regelt. Die Firmaleitung war nie 

dazu bereit, mit den Gewerkschaften zu verhandeln. GAV sind aber die Basis jener vielge-

priesenen "Sozialpartnerschaft", die wir lieber Vertragspartnerschaft nennen. GAV verdienen 

nur dann diesen Namen, wenn sie mit einer betriebsunabhängigen Organisation, eben den 

Gewerkschaften, ausgehandelt und abgeschlossen werden. Einen GAV unterschreiben heisst 

denn auch, dass der Arbeitgeber die Gewerkschaft als Vertreterin der Arbeitenden anerkennt. 

Die Gewerkschaft wird aber erst dann anerkannt, wenn die Arbeitenden des Betriebes sich in 

ihr organisieren. Denn die Gewerkschaft ist die kollektive Vertretung der Lohnabhängigen, 

die nicht mehr einzeln, sondern eben gemeinsam mit dem Arbeitgeber ihre Arbeitsbedingun-

gen regeln wollen. Das von der Firmenleitung bewusst gepflegte Gefühl, die Lego sei eine 

Grossfamilie, hat die Arbeitenden davon abgehalten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. 

Die Gewerkschaften haben denn auch mehrmals vergeblich versucht, in der Lego Fuss zu 

fassen. 

Sich in der Gewerkschaft organisieren genügt aber noch nicht. Die Arbeitenden müssen bereit 

sein, zusammen mit den Gewerkschaften für ihre Interessen zu kämpfen. Denn die Anerken-

nung der Gewerkschaften und die Durchsetzung der GAV war nur nach jahrzehntenlangen 
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Auseinandersetzungen möglich. Die wichtigsten GAV in der Schweiz wurden in den 30er und 

40er Jahren mit harten Streikbewegungen erkämpft. Die Arbeitenden mussten damals schwere 

Opfer und grosse Entbehrungen in Kauf nehmen, um sich mit den Gewerkschaften zusammen 

bei den Arbeitgebern Respekt zu verschaffen. 

Arbeitende müssen sich in Gewerkschaften organisieren 

Den Gewerkschaften ist es in der Krise gelungen, die wichtigsten GAV zu verteidigen. Seit 

die Konjunktur wieder ansteigt, ist es auch möglich gewesen, substantielle Lohnerhöhungen 

durchzusetzen und die Tiefstlöhne anzuprangern. Dazu waren einige erfolgreiche Mobilisie-

rungen und Streiks nötig. Mittlerweile sehen wieder viele Arbeitgeber, die in der Krise ge-

dacht hatten, sie müssten mit den Gewerkschaften nicht mehr rechnen, die Notwendigkeit ein, 

mit ihnen zusammen an den Verhandlungstisch zu sitzen. Trotz dieser Erfolge müssen die 

Gewerkschaften schmerzhafte Mitgliederverluste hinnehmen, die an die Substanz gehen und 

sie nun daran hindern, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Sehr viele Arbeitende finden die Ge-

werkschaften nötig und wichtig. Sie schauen aber bloss zu und hoffen, die Gewerkschaften 

werden für sie anständige Arbeitsbedingungen herausholen. Die Gewerkschaften sind aber 

nur so stark, wie sie zahlende Mitglieder haben. 

Dass ein Betrieb aber keine Familie ist, sieht man spätestens, wenn es schlecht geht. Keinem 

anständigen Vater würde es einfallen, die Kinder zu entlassen, nur weil das Familienbudget 

nicht mehr stimmt. Gerade weil Betriebe keine Familien sind, müssen sich die Beschäftigten 

in Gewerkschaften organisieren und ihre Arbeitsbedingungen kollektiv mit einem GAV re-

geln, um dafür zu sorgen, dass es im Betrieb möglichst keine Probleme gibt. Es ist kurzsichtig 

zu denken, die Gewerkschaft hätte man nur dann nötig, wenn man Probleme mit dem Arbeit-

geber hat. 

Bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen mitwirken 

GAV müssen aber nicht nur ausgehandelt, sie müssen auch durchgesetzt werden. In den in-

dustriellen Betrieben ist hierfür die Personalvertretung (PV) ein wichtiges Organ. Diese Ver-

tretungen, auch Betriebskommissionen genannt, wurden zwar ursprünglich von den Arbeitge-

bern geschaffen, um die Gewerkschaften auszuschalten. In der Landis & Gyr zum Beispiel 

wurde eine solche Arbeiterkommission 1919 geschaffen, "zufällig" ein Jahr nach dem Gene-

ralstreik. Begründung: Man wolle im Betrieb einen verlässlichen Gesprächspartner haben. 

Inzwischen sind die PV aber zu wichtigen Organen der gewerkschaftlichen Tätigkeit gewor-

den. Die PV wird von der Belegschaft des Betriebes gewählt. Ihre Hauptaufgabe ist es, die 

Interessen dieser Belegschaft der Firmenleitung gegenüber zu vertreten. Diese Vertretungen 

setzen sich aber aus Leuten zusammen, die vom Betrieb abhängig sind. Darum ist es wichtig, 

dass die PV ihre Interessensvertretung im Rahmen eines überbetrieblichen GAV und in enger 

Zusammenarbeit mit der betriebsunabhängigen Gewerkschaft machen kann. 

Das Mitwirkungsgesetz regelt seit dem 1. Mai 1994 das Recht auf eine PV. Die Belegschaft 

der Lego hat dieses Recht nicht wahrgenommen und keine Personalvertretung gewählt. Das 

Mitwirkungsgesetz legt auch Verpflichtungen bezüglich Informations- und Mitspracherechten 

fest. Im Falle von Betriebsschliessungen muss die Belegschaft informiert werden, bevor der 

Entscheid endgültig gefällt worden ist. Dies damit die Arbeitenden Vorschläge zur Lösung 

des Problems machen können. Hier hat die Lego ganz klar das Mitwirkungsgesetz verletzt. 

Die GBI wäre bereit gewesen, die Lego dafür einzuklagen. Da aber die Lego-Arbeitenden 

nicht organisiert sind, hat man davon Abstand genommen, denn eine solche Klage kann nicht 

ohne die Direktbetroffenen gemacht werden. 

Die Mitwirkung der Arbeitenden findet v.a. bei der Arbeitszeitgestaltung, bei Lohnssystemen 

und bei der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz statt. Wichtig ist sie aber auch be-

züglich betrieblicher Weiterbildung, denn es ist oft so, dass für Unqualifizierte wenig Weiter-

bildungsmöglichkeiten vorhanden sind. Im Falle der Lego ist die Qualifizierung der Unge-
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lernten von entscheidender Bedeutung, wenn sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen 

wollen. Die Gewerkschaften haben auch eine darauf spezialisierte Transferstelle vorgeschla-

gen, die aber nicht berücksichtigt worden ist. 

Die Gewerkschaften befinden sich auf einer Gratwanderung: Auf der einen Seite müssen sie 

gegen die Arbeitgeber mobilisieren, um den nötigen Druck zur Verbesserung des Kräftever-

hältnisses zu machen. Auf der anderen Seite müssen sie mit diesen Arbeitgebern zusammen-

sitzen, wenn sie an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen mitwirken wollen. Für die Mobili-

sierungs- wie für die Mitwirkungsmöglichkeit braucht es aber aktive KollegInnen, denn ohne 

die Direktbetroffenen können die Gewerkschaften nicht viel machen. 

Bruno Bollinger, Präsident Gewerkschaftsbund Zug 

 

Im Gegensatz zur Lego war die Esec, die ebenfalls keinen GAV hat, bereit, mit den Gewerk-

schaften einen Sozialplan auszuarbeiten. Den Bericht aus der Zuger Presse vom 13.7.01. 
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Am 5. Juli hat der Zuger Kantonsrat eine Mo-

tion zu den Minimallöhnen abgelehnt. Der 

Bericht aus der nZZ vom 6.7.01. 

 

Die Zuger Frauenorganisationen wehren sich 

gegen die Kampagne der Abtreibungsgegner. 

Der Bericht aus der nZZ vom 22.9.01. 
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Der GBZ machte bei der Arbeitsgruppe der Frauenorganisationen mit, die einige Aktivitäten 

zum Jubiläum "30 Jahre Frauenstimmrecht, 20 Jahre Gleichberechtigung" organisierte. Der 

Bericht aus der Zuger Presse vom 12. Juni 2001, ein ähnlicher Bericht ist ebenfalls in der 

Neue Zuger Zeitung vom 12. Juni 2001 erschienen. 
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Kapitalgewinnsteuer: JA!  
Am 2. Dezember stimmen wir an der Urne über eine Volksinitiative des Schweizerischen 

Gewerkschaftsbundes (SGB) ab. Das Volksbegehren verlangt eine Kapitalgewinnsteuer. 

Welche Argumente sprechen eigentlich für eine solche Steuer? 

1. Werden in der Schweiz alle Einkommen gleich behandelt? 

In der Schweiz muss auf (fast) allen Einkommen Steuern bezahlt werden (Löhne, AHV-

Renten, Lotteriegewinne, Gewinne aus Grundstückverkäufen usw.). Doch es gibt Ausnahmen: 

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien und ähnlichen Wertpapieren sind steuerfrei. Das ist 

ungerecht. 

2. Ist es sinnvoll, eine neue Steuer einzuführen? 

Die Kapitalgewinnsteuer ist keine neue Steuer. Sie existiert bereits für diejenigen, die 

gewerbsmässig mit Wertpapieren handeln. Die Initiative verlangt neu, dass künftig auch 

private Aktienspekulanten eine Kapitalgewinnsteuer bezahlen müssen. Das ist nur gerecht. 

3. Wie hoch wird die Kapitalgewinnsteuer sein? 

Wer Wertpapiere kauft und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder teurer verkauft, macht 

einen Gewinn, er erzielt also ein Einkommen. Von diesem Gewinn bzw. Einkommen muss er 

mindestens 20 Prozent als Kapitalgewinnsteuer abliefern. 

4. Straft die Kapitalgewinnsteuer nicht die kleinen, ehrlichen Aktiensparer? 

Nein. Für die kleinen Aktiensparer wird es eine Freigrenze geben. Aktiengewinne bis 5000 

Franken werden weiterhin steuerfrei sein, aber die reichen Spekulanten werden zur Kasse 

gebeten. 

5. Was habe ich als «normaler» Steuerzahler von der Kapitalgewinnsteuer? 

Die Kapitalgewinnsteuer wird rund eine Milliarde Franken Mehreinnahmen bringen. Das 

heisst auch: Die «normalen» Steuerzahler können in dieser Höhe entlastet werden. Die 

Kapitalgewinnsteuer bringt auch mehr Steuergerechtigkeit für alle: Sie stopft ein grosses 

Steuerschlupfloch. 

6. Weshalb war eine Mehrheit des Parlamentes gegen die Kapitalgewinnsteuer? 

Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier besitzen selber beträchtliche Aktienpakete. Sie 

haben deshalb aus Eigeninteresse gegen die Kapitalgewinnsteuer gestimmt. Ausserdem haben 

die Banken und Wertpapierhändler viele Parlamentsmitglieder beeinflusst. 

7. Bringt die Kapitalgewinnsteuer mehr Bürokratie? 

Nein. Die Kapitalgewinnsteuer kann ohne grossen Aufwand erfasst werden – wenn man will. 

Die Initiative macht diesbezüglich keine speziellen Vorschriften. Möglich sind zum Beispiel: 

Selbstdeklaration, Auskunftspflicht der Banken, Besteuerung an der Quelle usw. 

8. Ist eine Kapitalgewinnsteuer trotz Börsenflaute sinnvoll? 

Ja, denn die Flaute wird nicht ewig dauern. Die Banken selber sagen, dass langfristig die 

Börsenkurse – trotz Schwankungen – immer nach oben gehen. Und die Statistiken geben 

ihnen Recht. 

Kapitalgewinnsteuer: JA!  
 


